
KOFA Intensiv-Abklärung 6-8 Wochen  
Vertiefte und standardisierte Abklärung zur Risikoeinschätzung in der Lebenswelt bei Verdacht auf 
erhebliche Kindeswohlgefährdung. 

Im Fokus einer KOFA-Intensivabklärung  steht die Klärung der Frage, ob das Kind in der Familie genügend 
Schutz, Sicherheit, Geborgenheit und Förderung seiner Entwicklung erfährt. Eine KOFA-Intensivabklärung 
ist ein befristeter Auftrag von 6 bis 8 Wochen, je nach Komplexität der familiären Situation und Dringlichkeit 
des Auftrages. Sie wird entweder behördlich verfügt oder einvernehmlich mit den Eltern vereinbart. Die 
KOFA-Intensivabklärung wird gemäss den fachlichen Richtlinien des Instituts für wirksame Jugendhilfe 
kompetenzhoch3  von spezialisierten Familienarbeitenden durchgeführt. Die zuweisenden Stellen erhalten 
einen ausführlichen Bericht mit einer Gesamteinschätzung und Empfehlung von konkreten Schritten. 

• ca. 60 Einsatzstunden direkt in der Familie der Fokuskinder und im familiären Umfeld  
• ca. 20 Std. Abklärungsbericht / Empfehlungen / Vorbesprechung / Abschlussbesprechung / 

Fallbegleitung / Supervision  

Total: 80 Stunden  

 

KOFA 6 Monate: 
• Ca. 15 Std. / Monat direkt in der Familie des Fokuskindes. 
• Ca. 5 Std. / Monat für Verlaufs- und Abschlussbericht / Empfehlungen / Vorbesprechung /        

Abschlussbesprechung / Absprachen mit Fachpersonen /Fallbegleitung 
• Diese Leistung schliesst eine drei bis vierwöchige Diagnostikphase ein. 

Total: 120 Stunden 

 

KOFA massgeschneidert:  
• Diese Form der Leistung ist bei besonders komplexen familiären Problemen indiziert und wird 

massgeschneidert festgelegt. 
• Die zeitliche Dauer und die Kontaktintensität weicht von den oben beschriebenen Standardmodulen 

deutlich ab. 

 

KOFA Familienarbeit während einer ausserfamiliären Platzierung 
Flexible Unterstützung der Familie bei einem stationär fremdplatzierten Kind im Schulheim Elgg, einer 
anderen Institution oder einer Pflegefamilie. 

 

KOFA Rückplatzierung 
Unterstützung der Eltern und Kinder bei der Rückplatzierung in die Herkunftsfamilie nach einem stationären 
Aufenthalt im Schulheim Elgg oder einer anderen Institution. 

 

KOFA Besuchsbegleitung und Kindsübergaben 
• Den behördlichen bzw. gerichtlichen Bestimmungen angepasste Begleitung eines Elternteils bei der 

Umsetzung des Besuchsrechts. Die Besuchsbegleitung ist der Sicherstellung des Kindeswohls 
verpflichtet und hat zur Aufgabe, positive Kontakte zwischen Kind und Elternteil zu ermöglichen. 

 

Tarife: gemäss kantonalen Vorgaben 

https://kompetenzhoch3.ch/methodiken/kofa/kofa-intensivabklaerung/
https://kompetenzhoch3.ch/

